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Die Bürgermeisterin von Ottenhofen informiert
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
zunächst kurz zum Pflegekrisendienst: Wir haben im Gemeinderat die Sinnhaftigkeit dieser Unterstützung 
(an)erkannt und beteiligen uns für unsere Bürger*innen finanziell mit einem Euro pro Einwohner an diesem 
neuen Dienst des Landkreises, der seit 1. Februar im Einsatz ist. 
Informationen siehe weiter hinten in diesem Amtsblatt.

Zum Thema Zeit sinnvoll nutzen habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Die Bücherei bietet Click & Collect an, damit die 
Leser weiterhin Bücher ausleihen und zurückbringen können. Außer, dass ich meine freien Abende nutze, um Italienisch zu 
lernen, habe ich mir auch den Bewegungsparcours in Schwaig angesehen. In Schwaig nennen sie das „Mehrgenerationen 
Fitnesspark“. Meine Vorstellung wäre es, einen Parcours mit den vorhandenen Wanderwegen zu kombinieren. Die AG des 
Gemeinderats hatte dazu bereits ein paar Wege ausgearbeitet, die man mit einem solchen Fitness-Parcours gut verbinden 
könnte. Damit wären Geräte nicht nur an einem Fleck, sondern entlang eines Weges verteilt, der z.B. 2-3 Kilometer umfassen 
würde. Beginn und Ende könnte der Sportplatz sein. Wie immer geht eine solche Planung nur gemeinsam, man müsste Wege- 
oder Nutzungsrechte bekommen. Alfred Greckl als Sportreferent wird hier mit mir gemeinsam eine federführende Rolle über-
nehmen, sprechen Sie uns bitte gerne an, wenn Sie an dieser Idee mitarbeiten möchten oder Ideen für die Umsetzung haben.
Pflanz- und Pflegetag / Aktion saubere Landschaft: Mit der Vorsitzenden der Garten- und Heimatfreunde, Loni Effkemann, habe 
ich mich darauf geeinigt, dass ein Pflanz- und Pflegetag mit „Aktion saubere Landschaft“ stattfinden soll, am 17. April, näheres 
folgt. Auch eine Baumpflanzaktion plane ich, da wir einige alte und morsche Bäume fällen mussten und noch müssen (Birken 
am Semptweg, Eschen überall, Robinien und Birken in Siggenhofen) und ich dafür gerne an geeigneten Stellen neue Bäume 
pflanzen würde, gerne mit Ihnen/Euch zusammen, denn es sollen auch Setzlinge sein, nicht nur große Bäume, da die oft schon 
sehr teuer sind. Auch dazu näheres, wenn das richtige Wetter kommt.

Herzlichst, Ihre
Nicole Schley

Der Bürgermeister von Neuching informiert
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben, hat es beim Recyclinghof personelle Veränderungen gege-
ben.
Der von jeder man hoch geschätzte Peter Michalik geht nach über 15 Jahren Dienst in seinen wohlverdien-
ten Ruhestand.
Lieber Peter, durch deine stets freundliche und angenehme Art hast du jeden Besuch auf dem Recycling-
hof zu etwas ganz besonderem gemacht. Im Namen der Gemeinde Neuching möchte ich mich bei dir für deine Treue und dein 
pflichtbewusstes Auftreten bedanken. Für deinen weiteren Lebensabschnitt wünsche ich dir viel Glück, Freude und vor allem 
Gesundheit. Ich freue mich auf viele weitere persönliche Begegnungen mit dir, vielleicht auch beim Recyclinghof, nur eben in 
anderer Rollenverteilung.
Die anhaltende Corona-Pandemie macht eine sichere Planung für die 1250-Jahr-Synodefeier leider unmöglich. Nach Antrag 
um Bitte zur Verschiebung der Feierlichkeiten, kam der Gemeinderat dem Gesuch nach und beschloss die Synode Feier auf 
das Jahr 2023 zu verschieben.
Wir bitten dies zu verstehen, solch ein besonderes Ereignis verdient auch den dementsprechenden würdigen Rahmen.

Ihr/ Euer
Thomas Bartl

1. Bürgermeister
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VERWALTUNG:
• Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching
Rathaus Oberneuching
Vorsitzende: Nicole Schley
St. Martin Straße 9, 85467 Oberneuching
Tel. 08123 / 93 26 60, Fax 93 26 80
E-Mail: info@vg-oberneuching.de
(für allgem. Angelegenheiten)
sekretariat@vg-oberneuching.de (für Mitteilungen im Amtsblatt)
Internet Adresse: www.vg-oberneuching.de

Geschäftszeiten:
Montag bis Freitag:  ...................................... 08.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch:  ..................................................... 14.00 - 18.00 Uhr
Verkehrsüberwachung:
Montag:  ........................................................ 09.00 - 11.00 Uhr
Mittwoch:  ..................................................... 14.00 - 16.00 Uhr

• Gemeinde Neuching - 1. Bgm. Thomas Bartl
E-mail: bartl@vg-oberneuching.de
Termine nach telefonischer Vereinbarung
(Tel. 08123 / 93 26 63)

• Gemeinde Ottenhofen - 1. Bgm. Nicole Schley
E-mail: schley@vg-oberneuching.de
Bürgersprechstunde jeden Mittwoch von 15 - 17 Uhr
Termine nach telefonischer Vereinbarung
(Tel. 08123 / 93 26 64)

WICHTIGE TELEFONNUMMERN:
Notrufe:
Krankenhaus Erding  ..............................................08122/59-0
Landratsamt Erding ...............................................  08122/58-0
Polizei Erding  .......................................................08122/968-0
Polizei: ............................................................................... 110

Rettungsdienst u. Feuerwehr:  ........................................ 112
Ärztl. Bereitschaftsdienst  ............................................ 116 117

Gemeinschaftspraxis Niederneuching
Dr. Legler, Dr. Brummer  ............................... 08123 / 99 11 30

Schulen:
Grundschule Niederneuching  ............................ 08123 / 14 55
Grund- u. Mittelschule Finsing  .......................08121 / 25005-0
Grundschule Ottenhofen  ................................. 08121 / 487 07
Orterer Grund- u. Mittelschule Wörth  ..........08123 / 93668-00

Kindergärten:
Kinderhaus St. Martin Oberneuching  ................ 08123 / 25 25
Kinderhaus Sancta Katharina Ottenhofen  ......... 08121 / 10 07

Büchereien:
Neuching  .................................................... 08123 / 988 79 96
Ottenhofen ....................................................  08121 / 42 90 19

Nachbarschaftshilfe Ottenhofen  ............... 0176 / 20070701
Arbeitskreis Senioren Neuching
- Fahrdienst  ....................................................... 08123 / 17 37
.......................................................................... 08123 / 920 64

Ver- und Entsorgung:
Abwasserzweckverband Erdinger Moos  ...........08122 / 498-0
Wasserzweckverband Moosrain  ...................... 08122 / 982 80

NOTRUF:
WZV Moosrain  ............................................ 0800 / 666 77 246
+ Gemeinde Ottenhofen .............................  0800 / 666 77 246

Erdgas Südbayern  .............................................. 08122/97790
Sempt EW  ....................................................... 08122 / 982 70

Recyclinghof Neuching: Öffnungszeiten

1.04.-31.10. eines jeden Jahres Mi. 16-19 / Sa. 09-12 Uhr
1.11.-31.03. eines jeden Jahres Mi. 15-18 / Sa. 09-12 Uhr

Recyclinghof Ottenhofen: Öffnungszeiten
Jan., Feb., Mai, Juni, Juli, Aug., Sept., Dez.
Mi. 16 - 18 Uhr / Sa. 10 - 12 Uhr
März, April, Okt., Nov.
Mi. 15 - 18 Uhr / Sa. 10 - 13 Uhr

Kirchen:
Pfarramt Neuching, St.-Martin-Str. 5  ................. 08123 / 28 28
Pfarramt Ottenhofen, Pfarrweg 1 ........................  08121 / 3382

BEREITSCHAFTSDIENSTE
Apothekennotdienst

SERVICEBLOCK

Sa. 20.02.21 Rivera Apotheke, Rivera-Straße 7
85435 Erding, Tel.: 08122/141 29
St.-Georg-Apotheke, Bahnhofstraße 2
85586 Poing, Tel.: 08121/99 060

So. 21.02.21 Marien-Apotheke, Ismaninger-Straße 14
85452 Moosinning, Tel.: 08123/930 90
Falken-Apotheke, Bahnhofstraße 15
85570 Markt Schwaben, Tel.: 08121/34 10

Sa. 27.02.21 Apotheke im West Erding Park, Johann-
Auer-Straße 4,
85435 Erding, Tel.: 08122/22 73 60
Rathaus-Apotheke, Münchner Straße 6
85464 Finsing, Tel.: 08121/71 324

So. 28.02.21 Sempt Apothke, Gestütring 19
85435 Erding, Tel.: 08122/857 99
Apotheke im Forsthaus, Högerstraße 20
85646 Anzing, Tel.: 08121/14 41

Sa. 06.03.21 Rathaus-Apotheke, Landshuter Straße 2
85435 Erding, Tel.: 08122/486 14
Rathaus-Apotheke, Münchner Straße 6
85464 Finsing, Tel.: 08121/713 24

So. 07.03.21 Fuchs-Apotheke, Zugspitzstraße 57
85435 Altenerding, Tel.: 08122/488 22
Herz-Apotheke im City Center,  
Alte-Gruber-Straße 2-6
85586 Poing, Tel.: 08121/97 67 76
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Redaktionsschluss
Das nächste Amtsblatt der VG Oberneuching 2021

erscheint am
Freitag, 5. März 2021

Redaktionsschluss:
Freitag, 26. Februar 2021 um 11:30 Uhr

Verwaltungsgemeinschaft AMTLICH

Abfallwirtschaft
Abholtermine für Gelbe Säcke

Gemeinde Neuching 18.03.2021 
15.04.2021

Gemeinde Neuching
- nur Feldlerchenstraße

19.03.2021
16.04.2021

Gemeinde Ottenhofen
Ottenhofen, Siggenhofen, Lieberharting, Herdweg 18.03.2021

15.04.2021
Keckmühle 04.03.2021
Unterschwillach, Wimpasing, Grund, Steinweg 05.03.2021

Abgabe für Problemmüll

Oberneuching Recyclinghof, Hauptstraße
28.05.2021

Niederneuching Forellenweg
27.05.2021

Ottenhofen Recyclinghof, neuer Friedhof
25.03.2021, 09:00-10:00 Uhr

Abholtermine für Biomüll

Neuching und Ottenhofen 23.02.2021 / 09.03.2021
Neuching, Feldlerchenstraße 02.03.2021 / 16.03.2021
Abholtermine für Restmüll
Neuching und Ottenhofen 02.03.2021 / 16.03.2021
Restmüll Neuching,
Feldlerchenstraße

23.02.2021 / 09.03.2021

Papiertonnenleerung:

Gemeinde Neuching 04.03.2021 / 31.03.2021
Gemeinde Neuching
- nur Feldlerchenstraße

23.02.2021 / 23.03.2021

Gemeinde Ottenhofen 25.02.2021 / 25.03.2021

Landkreishäcksler
Am Donnerstag den 18.03.2021 findet die Frühjahrs-Häckselak-
tion mit dem Landkreishäcksler in den Gemeinden Ottenhofen 
und Neuching statt.
Wer am Häcksler-Dienst interessiert ist, kann sich bis spätes-
tens 11.03.2021 bei der Verwaltungsgemeinschaft Oberneu-
ching unter der Telefonnummer 08123/9326-60 anmelden.
Bitte beachten:
Das Häckselgut ist gut sichtbar an den angemeldeten 
Adressen abzulegen. Da künftig keine Mitwirkungspflicht 
mehr besteht, entfällt die Aufstellung eines zeitlichen 
Ablaufplans.
Grundsätzliches:

• Grundsätzlich wird die Dienstleistung nur für private Haus-
gärten erbracht, die eine Veranlagung mit Hausmülltonnen 
besitzen und die sich für den Häckseldienst angemeldet 
sind. Für Forsthölzer kann die Leistung nicht in Anspruch 
genommen werden!

• Jeder Hausgarten wird nur einmal je Häckselaktion ange-
fahren

• Die Häckseldauer beträgt pro Einsatzort 10 Minuten.

• Eine Anmeldung von Vereinen (Sport-, Fischerei- und sons-
tige Vereine) ist grundsätzlich nur in Absprache mit dem 
Fachbereich Abfallwirtschaft im Landkreis Erding möglich.

Der Häckseldienst des Landkreises Erding ist eine kostenin-
tensive Leistung, die aus dem Abfallgebührenhaushalt bezahlt 
wird. Um eine zügige und damit kostensparende Abwicklung zu 
gewährleisten sind die folgenden Voraussetzungen zu schaffen:
• Der Häckslereinsatz erfolgt nur für angemeldete Grund-

stücke. Die Leistung wird nicht für Grundstücke erbracht, 
die erst am Häckseltag vom Grundstückseigentümer oder 
dessen Beauftragten genannt werden.

• Die Zufahrt zum Einsatzort sollte entsprechend dimensio-
niert sein. Die Mindestzufahrtsbreite beim Großhäcksler 4,0 
m. Kurven müssen 5,0 m breit sein.

• Das Häckselgut soll nicht flächig verstreut, sondern zu Hauf-
werken so aufgeschichtet sein, dass die Hölzer ohne großen 
Aufwand entnommen werden können. Die Hölzer gelten als 
nicht häckselbar, wenn sie mit Lastwagen oder Anhängern 
abgekippt oder mit Frontladern zusammengeschoben wer-
den. Faustzahl für die Höhe des Haufwerkes: 1,0 m.

• Es dürfen keine Wurzelstöcke zum Häckseln bereitgelegt 
werden.

• Bäume sind entsprechend auszuasten.
• Um den Häcksler nicht zu schädigen, ist darauf zu achten, 

dass sich keine Fremdstoffe in den Haufwerken befinden. 
Besonderes Augenmerk gilt hierbei Metallen und Steinen.

• Es ist nur verhältnismäßig frisches zeitnah angefallenes 
holziges Material bereitzulegen. Krautiges oder Kompost-
haufen bzw. Grasschnitt, Laub, Schilf, Topf- und Gemüse-
pflanzen sind ungeeignet.

• Die Haufwerke können nicht gehäckselt werden, wenn sie 
unter Spannungs-, Telefonleitungen oder unter Bäumen 
bereitgestellt werden.

Liegen die genannten Bedingungen bei Eintreffen des Häcksel-
dienstes nicht vor, oder ist das Häckselgut nicht pünktlich bereit-
gelegt, kann die Leistung nicht erbracht werden. Es besteht 
hierbei kein Anspruch auf Nachleistung. Dafür bitten wir um Ver-
ständnis.

Bauarbeiten  
2. S-Bahn Stammstrecke

Wegen Bauarbeiten für die 2. S-Bahn Stammstrecke kann zwi-
schen Hackerbrücke und Pasing an 16 Wochenenden zwischen 
März und August 2021 nur auf einem Gleis gefahren werden.
Folgende Termine sind betroffen: 05.03.-03.05., 14.-17.5. und 
16.7.-23.8.2021 immer beginnend Freitag, ca. 22:30 Uhr durch-
gehend bis Montag, ca. 4:30 Uhr auf allen Linien – außer der S 
6 und der S 7 – hier kommt es zu Fahrplanänderungen/Umlei-
tungen und Ausfällen.
Die S 2 Ost beginnt/endet daher am Ostbahnhof Gleis 2.

Schienenersatzverkehr S2
Wegen betrieblicher Arbeiten kommt es auf der Strecke der S 2 
zwischen Ostbahnof und Riem in den Nächten Donnerstag/Frei-
tag, 25/26. Februar (zwischen 01:30 bis 3:00 Uhr) zu Zugausfäl-
len und Schienenersatzverkehr.
Bitte beachten Sie auch die örtlichen Ansagen, sowie die Aus-
hänge am Bahnhof und informieren Sie sich vor Fahrtantritt im 
Internet unter http://www.s-bahn-muenchen.de/baustellen



Oberneuching - 4 - Nr. 3/21

Sperrmüllabholdienst im Frühjahr – 
bitte den Stichtag beachten

Eine Abholung von Sperrmüll (Gegenstände des Haushaltes, 
welche aufgrund ihrer Größe, nicht in die Restmülltonne pas-
sen) ist jeweils im Frühjahr und Herbst eines jeden Jahres mög-
lich.
Um sich für eine der Abholungen anzumelden, benötigen Sie 
eine Meldekarte, welche Sie im Rathaus der Verwaltungsge-
meinschaft oder im Landratsamt erhalten, eine weitere Möglich-
keit ist unter https://www.landkreis-erding.de/sperrmuellanmel-
dung das Anmeldeformular auszufüllen.
Den konkreten Abholtermin bekommen Sie etwa zwei Wochen 
vor der Abholung schriftlich mitgeteilt. Der abzuholende Sperr-
müll ist am Tag der Abholung oder am Abend zuvor am Grund-
stück in einem gut zugänglichen Bereich bereitzustellen.
Das Landratsamt Erding weist im Zusammenhang mit der 
Sperrmüllabholung im Frühjahr 2021 auf den Stichtag hin.
Die Anmeldungen müssen schriftlich erfolgen und unter 
Angabe der Sperrmüllgegenstände bis zum Meldeschluss den 
10.03.2021 für die Frühjahrsabholung und den 08.09.2021 
für die Herbstabholung im Landratsamt Erding eingegangen 
sein. Später eingehende Anmeldungen können erst für den dar-
auffolgenden Abholtermin berücksichtigt werden. Die Frühjahrs-
Sperrmüllabholung wird voraussichtlich im April stattfinden.
Für Rückfragen zur Sperrmüllabholung steht die Abfallwirtschaft 
unter Tel. 08122/58-1550 zur Verfügung. Nähere Informationen 
sowie das Anmeldeformular finden Sie unter: www.landkreis-
erding.de/abfallwirtschaft/sperrmuell/ oder in der Abfallfibel 
2021 auf den Seiten 19-21.

Weiterhin keine Präsenztermine der 
Deutschen Rentenversicherung

Aufgrund der aktuellen Inzidenzwerte dürfen derzeit weder Prä-
senztermine in den Beratungsstellen der Deutschen Rentenver-
sicherung noch Rentensprechtage stattfinden.
Nachdem die weitere Entwicklung nicht absehbar ist, sind alle 
Rentensprechtage der Deutschen Rentenversicherung Bay-
ern Süd bis vorerst 30.06.2021 ausgesetzt.
Sie können die Deutsche Rentenversicherung weiterhin über 
das kostenfreie Service-Telefon 0800-1000-480-15 erreichen, 
um Unterlagen anzufordern, Beratungen durch unsere Renten-
berater zu erhalten und Ihre Anträge telefonisch aufnehmen zu 
lassen.

• Auch über die Online-Dienste ihrer Internetseite ist die 
Deutsche Rentenversicherung für Sie erreichbar: Hier 
können Sie Unterlagen anfordern, Anträge selbst online stel-
len und Informationen oder Unterlagen an die Rentenversi-
cherung weiterleiten.

Gebühren der VG Oberneuching 
ab 01. März 2021

Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungs-
kreis werden durch die Satzung über die Erhebung von Verwal-
tungskosten für Amtshandlungen sowohl für die Gemeinde Neu-
ching als auch die Gemeinde Ottenhofen geregelt. Demnach 
bemessen sich die Gebühren in der Höhe die sich nach dem 
Kommunalen Kostenverzeichnis (-KommKVz-) richtet. Die Fest-
setzung der in dem KommKVz benannten Rahmengebühren 
erfolgt für beide Gemeinden einheitlich.

Auf den nächsten Seiten finden Sie die ab 01. März 2021 gel-
tenden Gebühren der VG Oberneuching.

Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung 2021 – 
Verwaltungsgemeinschaft 
Oberneuching

Die Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching hat die Haushalts-
satzung für das Jahr 2021 erlassen, sie tritt mit dem 01. Januar 
2021 in Kraft.
Die Haushaltssatzung mit samt ihren Anlagen wurde in der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching, 
St.-Martinstr. 9, 85467 Oberneuching, Zimmer 11, niedergelegt
(Art. 26 Abs. 2 GO) und zur Einsicht bis zur nächsten amtlichen 
Bekanntmachung einer Haushaltssatzung während der allge-
meinen Geschäftsstunden bereitgelegt (§ 4 Bekanntmachungs-
verordnung, Art. 10 Abs. 2 VGemO, Art. 40 Abs. 1 KommZG, 
Art. 65 Abs. 3 der Gemeindeordnung).
Das Landratsamt Erding hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit 
Schreiben vom 28.01.2021, Az.:31-1-941 die Haushaltssatzung 
und den Haushaltsplan rechtsaufsichtlich gewürdigt.

Haushaltssatzung
der Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching

Landkreis Erding
für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund Art. 8 Abs. 2 VGemO, Art. 10 VGemO, §§ 40 Abs. 
1, 41, 42 KommZG sowie der Art. 63 ff der Gemeindeordnung 
(GO) erlässt die Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching fol-
gende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Jahr 2021 wird 
hiermit festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit   1.143.480,00 EUR
und
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit   27.000,00 EUR
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Verwaltungsumlage

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbe-
darf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Ver-
waltungshaushalt wird für das Jahr 2021 auf 997.210 EUR 
festgesetzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der 
Mitgliedsgemeinden bemessen.

2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maß-
gebliche Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31.12.2019 
auf insgesamt 4.605 Einwohner festgesetzt.

3. Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 
216,54(9402) EUR festgesetzt.

§ 5
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft.
Oberneuching, 08.02.2021
Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching
N. Schley
Gemeinschaftsvorsitzende
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Gegenstand:

Bürgerbüro
Personalausweis
über 24 Jahren (10 Jahre gültig)
unter 24 Jahren (6 Jahre gültig) 
vorläufiger Personalausweis (3 Monate gültig) 

eID Karte

Reisepass
über 24 Jahren (10 Jahre gültig)
unter 24 Jahren (6 Jahre gültig) 
vorläufiger Reisepass (1 Jahr gültig) 

Reisepass Express 32 Seiten 48 Seiten

über 24 Jahren (10 Jahre gültig) 91,00 €    114,00 €    
unter 24 Jahren (6 Jahre gültig) 69,50 €    91,50 €      

Kinderreisepass
möglich bis zum 12. Lebensjahr 

Verlängerung bzw. Aktualisierung ab 10 J. = Unterschrift des Kindes 

Beglaubigung
Kopie wird in der VG angefertigt 5,00 €        
jede weiterte Ausfertigung 2,50 €        

Beglaubigung Unterschrift 5,00 €        

Melderegister
Auskunft aus dem Melderegister 10,00 €      
Melde- und Aufenthaltsbescheinigung 5,00 €        
Führungszeugnis 13,00 €    

Bestätigung Antrag auf Fahrerlaubnis

Gewerbe
Gewerbeanmeldung 35,00 €    
Gewerbeummeldung 25,00 €    
Gewerbeabmeldung 20,00 €    
Gewerbeauskunft 15,00 €    
Auszug aus dem Gewerbezentralregister 13,00 €    

aktuelles, 
biometrisches Lichtbild 

ab 16 Jahren

biometrisches Lichtbild und

aktuelles, 

die letzte Personenstandsurkunde

die letzte Personenstandsurkunde

aktuelles, 

biometrisches Lichtbild und

10,00 €                           

gültiges Ausweisdokument

gültiges Ausweisdokument

gültiges Ausweisdokument

gültiges Ausweisdokument

Gebühren der 
Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching

5,10 €                             

60,00 €                           

26,00 €                           
37,50 €                           

Mit der Bitte um Vorlage

37,00 €                           

Gebühr: 

37,00 €                           
22,80 €                           

13,00 €                           

6,00 €                             
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Verkehrsrechtliche Anordnung
bis zu 1 Monat
jeder weitere Monat;

Fischereirechtliche Gebühren
Verwaltungsgebühr für Fischereischein auf Lebenseit 35,00 €    
Fischereiabgabe für Fischereischein auf Lebenszeit 5 Jahre 40,00 €    

Folgekosten nach 5 Jahren 5,00 €      
Fischereiabgabe für Fischereischein auf Lebenszeit Einmalzahlung

300,00 €         
288,00 €         
256,00 €         
224,00 €         
192,00 €         
160,00 €         
128,00 €         

96,00 €            
64,00 €            
32,00 €            

Verwaltungsgebühr für Jugendfischereischein 5,00 €      
Fischereiabgabe für Jugendfischereischein 10,00 €    

Erteillung einer Gestattung (§12 GastG) ab 50,00 €      

Müllsäcke
Restmüll und Biomüll pro Stück 3,00 €        

Kasse
Ersatzmarke (Hunde) 3,00 €        

steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung 10,00 €      

Hauptamt
Schreibauslagen (Kopien) je Seite 0,50 €        

je Seite 0,15 €        
Bei Bereitstellung auf elektronischem Weg je Datei 2,50 €        

Akteneinsicht je Akte 10,00 €      

Protokoll Auszüge ab 5,00 €        

Auszug Löschung Auflassungsvormerkung 25,00 €      

Bauamt
Negativzeugnis § 28 Abs.1 S.3 BauGB 25,00 €      

Mitteilung Genehmigungsfreistellungsverfahren 50,00 €      

Bescheid Antrag auf isolierte Ausnahme, Abwei- 75,00 €      
chung/Befreiung der Festsetzungen B-Plan

48-52 Lebensjahre
53-57 Lebensjahre
58-62 Lebensjahre

ab 63 Lebensjahren

35,00 €                           
50,00 €                           

bis zu 50 Seiten
für mehr als 50 Seiten Grundpreis 25,00€
zusätzlich ab Seite 51

14-22 Lebensjahre
23-27 Lebensjahre
28-32 Lebensjahre
33-37 Lebensjahre
38-42 Lebensjahre
43-47 Lebensjahre
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Neue Leitung für die 
Gemeindebücherei Neuching

Seit Beginn des Jahres 2021 
leitet Frau Katarzyna Höfer die 
Neuchinger Gemeindebücherei.
Sie freut sich sehr auf die 
neue Herausforderung und 
den persönlichen Kontakt zu 
den Lesern. Hierbei hofft sie 
insbesondere auf einen regen 
Austausch mit den Lesern, um 
das Bücherangebot den Kun-
denwünschen entsprechend 
erweitern zu können. In diesem 
Zusammenhang soll auch die 

Kinder- und Jugendliteratur gefördert werden.
Sobald es die pandemische Lage wieder erlaubt, würde sie 
gerne die Zusammenarbeit mit der Grundschule Niederneu-
ching fortsetzten und Vorlesestunden für Kinder in der Bücherei 
anbieten.

Personelle Veränderungen 
Recyclinghof Neuching

   

      

Hr. Eichner                                Herr Oswald

Unser Team bereichern ab sofort Herr Johann Eichner und Herr 
Franz Oswald. Wir freuen uns über die Verstärkung und heißen 
die beiden herzlich willkommen!

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll 
der Gemeinde Neuching

Sitzungstag: 08.12.2020

Vorstellung Ergebnisse der Umfrage zur Neuaufstel-
lung des Flächennutzungsplans

Sachvortrag:
In der Sitzung des Gemeinderats am 08.12.2020 wurden die 
Ergebnisse der Umfrage zur Neuaufstellung des Flächennut-
zungsplans in der Gemeinde Neuching durch Frau Becker-
Nickels vom Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum Mün-
chen vorgestellt.

Sporthalle Neuching
- Vergaben von Bauleistungen

Sachvortrag:
Am Mittwoch, 25.11.2020 fanden Submissionstermine für fol-
gende Gewerke zur Sporthalle Neuching statt:
- Baumeisterarbeiten
- Erdbauarbeiten
- Entwässerungs- / Kanalarbeiten
- Blitzschutzarbeiten

Haushaltssatzung des 
Zweckverbandes zur 
Wasserversorgung Moosrain

Hinweis über die amtliche Bekanntmachung gem. § 27 Abs. 
1 Satz 2 unserer Verbandssatzung i.V. mit Art. 24 Abs. 2 
KommZG:
Es wird darauf hingewiesen, dass die am 14.12.2020 beschlos-
sene Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserver-
sorgung Moosrain für das Wirtschaftsjahr 2021 im Amtsblatt 
des Landratsamtes Erding Ausgabe 05 vom 10.02.2021 auf den 
Seiten 66/67 amtlich bekannt gemacht worden ist.
Das Amtsblatt des Landratsamtes Erding finden Sie unter 
https://www.landkreis-erding.de/aktuell/amtsblatt.

Neuching AMTLICH 

Geburtstage März 2021 Neuching
Wir gratulieren zum Geburtstag im März 2021
Vilgertshofer Amalie zum 91. Geburtstag
Bartl Sebastian zum 90. Geburtstag
Hainzl Maria zum 90. Geburtstag
Pfleger Franz zum 81. Geburtstag
Ertl Alfred zum 80. Geburtstag
Liebl Franz zum 78. Geburtstag
Erbeck Gerhard zum 77. Geburtstag
Hermansdorfer Gregor zum 74. Geburtstag
Schlaffer Josef zum 70. Geburtstag
Knallinger Johann zum 69. Geburtstag
Kroh Maria zum 67. Geburtstag
Waschkawitz Holger zum 67. Geburtstag
Winklmüller Günter zum 67. Geburtstag
Waschkawitz Eva zum 65. Geburtstag

Den Jubilaren unsere herzlichsten Glückwünsche.

Verabschiedung ehemalige 
Büchereileitung

Vor 10 Jahren übernahm ich die 
Leitung der Neuchinger 
Gemeindebücherei, in der 
Anfangsphase als ehrenamtli-
che Beschäftigung, wuchs die 
Tätigkeit im weiteren Verlauf zu 
einer hauptberuflichen Aufgabe 
heran. Aus beruflichen Gründen 
ist es mir, leider, nicht mehr 
möglich diese Aufgabe in ihrem 
vollen Umfang zu erfüllen, und 
möchte mich für die letzten 

Jahre bei allen für die Zusammenarbeit bedanken.
Daher habe ich Anfang des Jahres die hauptamtliche Leitung 
an Frau Katarzyna Höfer in fähige und zukunftsweisende Hände 
abgegeben, werde Ihnen aber dennoch weiterhin auf ehrenamt-
licher Basis zur Verfügung stehen.
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Dabei wurden von 20 aufgeforderten Bietern nur 2 Angebote 
form- und fristgerecht eingereicht.
Die noch ungeprüfte Zusammenstellung der Angebote ist beige-
fügt. Die Kostenberechnung des Ingenieurbüros liegt bei rund 
450.000 € brutto für dieses Gewerk.
Die rechnerische Prüfung ist bereits erfolgt.

Beschluss:
Der Gemeinderat hat Kenntnis vom Sachvortrag der Verwal-
tung und beauftragt den Ersten Bürgermeister für die Sporthalle 
Neuching nach vollständiger Prüfung der Angebote die Leistung 
Elektroarbeiten an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 14
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 0
Anwesende Mitglieder: 14

Feuerwehr Niederneuching
- Vergabe Haustüre Gerätehaus

Sachvortrag:
Am Feuerwehrhaus ist die Eingangstür zur Fahrzeughalle nicht 
mehr einbruchsicher. Es wurde zum Einstellen der Türe eine 
Fachfirma beauftragt, leider ohne Erfolg.
Deshalb wurde vom Bauhof von 3 Fachfirmen Angebote ange-
fordert.
Vorgaben: Türelement nach außen öffnend (Fluchttüre 1m lichte 
Breite), Panikschloss, Mehrfachverriegelung, Alu Türe.
Verputzarbeiten sind bauseits.

Beschluss:
Für die neue Eingangstüre der Fahrzeughalle wird die Firma 
Bickl aus Hohenlinden beauftragt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 14
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 0
Anwesende Mitglieder: 14

Feuerwehrhaus Oberneuching
- Vergabe Haustüren und Tore

Sachvortrag:
Am Feuerwehrhaus Oberneuching sind zwei Tore und drei 
Türen zum Feuerwehrhaus, Öllager und Lagerraum zu erneu-
ern. Die Türen sind dem Alter entsprechend verschlissen, und 
durch Holzschwund undicht und nicht mehr einbruchsicher.
Bei den Toren sind die Sicherheitsmaßnahmen wie z.B. Klemm-
schutz bei den Lamellen oder der Eingreifschutz an den Zargen-
Seiten nicht gegeben.
Für diese Erneuerung wurden von 3 Fachfirmen Angebote 
angefordert.
Vorgaben bei der Haustüre sind: Fluchttüre nach außen öff-
nend, Panikbeschlag, Mehrfachveriegelung, RAL 7016 Anthra-
zitgrau
Vorgaben bei den Toren: Elektrischer Antrieb, unterste Sektion 
geschlossen, restliche Sektion Kunststoff-Doppelscheibe klar. 
RAL 7016 Anthrazitgrau
Verputzarbeiten sind bauseits.
Geprüfte Angebotssumme und rechnerische Wertung:
Von Bieter 2 wurden nicht die passenden Eigenschaften Ange-
boten. Dieses Angebot kann daher nicht gewertet werden.
Wirtschaftliche Wertung der Angebote:
Das Wirtschaftlichste Angebot ist Bieter 1 mit hochwertige Hör-
mann Tore und Türen.

Beschluss:
Der Gemeinderat hat Kenntnis vom Sachvortrag der Verwal-
tung und beschließt für die Sporthalle Neuching die Leistung 
Baumeister / Rohbauarbeiten an die Firma HasnBau GmbH 
aus 85467 Neuching zu vergeben, da hier das wirtschaftlichste 
Angebot vorliegt.

Sporthalle Neuching
- Vergabe Erdbauarbeiten

Beschluss:
Der Gemeinderat hat Kenntnis vom Sachvortrag der Verwaltung 
und beschließt für die Sporthalle Neuching die Leistung Erdar-
beiten an die Firma HasnBau GmbH aus 85467 Neuching zu 
vergeben, da hier das wirtschaftlichste Angebot vorliegt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 13
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 1
Anwesende Mitglieder: 14

Sporthalle Neuching
- Vergabe Entwässerungs-/Kanalbauarbeiten

Beschluss:
Der Gemeinderat hat Kenntnis vom Sachvortrag der Verwaltung 
und beschließt für die Sporthalle Neuching die Leistung Ent-
wässerungs- / Kanalbauarbeiten an die Firma HasnBau GmbH 
aus 85467 Neuching zu vergeben, da hier das wirtschaftlichste 
Angebot vorliegt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 13
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 1
Anwesende Mitglieder: 14

Sporthalle Neuching
- Vergabe Blitzschutzarbeiten

Beschluss:
Der Gemeinderat hat Kenntnis vom Sachvortrag der Verwal-
tung und beschließt für die Sporthalle Neuching die Leistung 
Blitzschutzarbeiten an die Firma Pfannenstiel GdbR aus 91126 
Schwabach zu vergeben, da hier das wirtschaftlichste Angebot 
vorliegt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 14
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 0
Anwesende Mitglieder: 14

Sporthalle Neuching
- Vergabe Aufzugsarbeiten

Beschluss:
Der Gemeinderat hat Kenntnis vom Sachvortrag der Verwaltung 
und beschließt für die Sporthalle Neuching die Leistung Aufzug-
arbeiten an die Firma KONE GmbH aus 82110 Germering zu 
vergeben, da hier das wirtschaftlichste Angebot vorliegt.

Sporthalle Neuching
- Vergabe Elektroarbeiten

Sachvortrag:
Am Dienstag, 08.12.2020 fand die Submission für das o.g. 
Gewerk zur Sporthalle Neuching statt. 



Oberneuching - 9 - Nr. 3/21

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 14
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 0
Anwesende Mitglieder: 14

Elektroladesäule in Oberneuching
- Zustimmung zum Ladesäulenvertrag

Sachvortrag:
Der Verwaltung liegt ein Entwurf des Vertrages der Gemeinde 
Neuching mit dem Stromnetzbetreiber SEW für die Aufstellung 
und den Betrieb einer E-Ladesäule am Rathaus, bzw. vor dem 
Kindergarten, da hier die beste Anschlussmöglichkeit ohne grö-
ßeren Tiefbauaufwand besteht, vor.
Der Vertragsinhalt entspricht dem zwischen SEW und der VG-
Gemeinde Ottenhofen.
Bei Zustimmung zum Vertrag wird eine Umsetzung im nächsten 
Frühjahr erfolgen.

Beschluss:
Der Gemeinderat hat Kenntnis vom Sachvortrag der Verwaltung 
und stimmt dem E-Ladesäulenvertrag zwischen SEW und der 
Gemeinde Neuching zu.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 14
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 0
Anwesende Mitglieder: 14

Badeweiher Lüß
weiteres Vorgehen

Sachvortrag:
Aufgrund der Bürgermeistervorbesprechung wird die Entschei-
dung bezüglich des „Sandkasten“ verschoben.
In der nächsten Sitzung am 19.01.2021 wird die Verwaltung das 
Protokoll des Ortstermins vom 10.11.2020 vorstellen und die 
Umsetzung der Empfehlungen erläutern. Auch wird über den 
aktuellen Stand der Umsetzung der Beschilderung sowie über 
den Lageplan informiert.
Die Verwaltung bittet darum Fragen zu dem Protokoll bzw. zu 
den Empfehlungen vorab per Email oder telefonisch bei einzu-
reichen.
Sollte bei der Sitzung am 19.01.2020 die Anwesenheit des 
Gutachters erforderlich sein um haftungsrelevante Fragen zu 
beantworten (falls Empfehlungen des Protokoll in Frage gestellt 
werden) müsste der Gemeinderat hierrüber einen Beschluss 
fassen.

Beschluss:
Ohne förmlichen Beschluss

Nachtrag zum Konzessionsvertrag
über die Stromversorgung
in der Gemeinde Neuching

Sachvortrag:
Der bestehende Konzessionsvertrag über die Stromversorgung 
in der Gemeinde Neuching zwischen der Gemeinde Neuching 
und der E.ON AG, jetzt Bayernwerk Netz GmbH wurde am 
14.07.2008 geschlossen. Der Konzessionsvertrag gilt für die 
Gemeindeteile Oberneuchingermoos und Lüßwiesen.
Bei der Vertragsgestaltung wurde den Gemeinden bei der Fest-
setzung der Konzessionshöhe Alternativen eingeräumt.
1) Festsetzung der Konzessionshöhe (§ 4)

Beschluss:
Für die Erneuerung der drei Türen und den zwei Toren wird die 
Firma Bickl aus Hohenlinden beauftragt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 14
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 0
Anwesende Mitglieder: 14

Mehrfamilienhaus Am Kampelbach 13:
- Kostenfeststellung

Sachvortrag:
Zurzeit wird der Verwendungsnachweis mit Kostenfeststellung 
zur Einreichung bei der Regierung von Oberbayern für die Aus-
zahlung der zweiten Förderungsrate erstellt. Die Unterlagen 
sind bis zum Ladungsschluss noch nicht vollständig.
Der bisherige Verlauf der Kostenentwicklung stellt sich bisher 
wie folgt dar:
Vorab-Kostenschätzung Bauamt vom 01.02.2018 auf Basis der 
Vorplanung nach Kubikmeter umbauter Raum als Grundlage für 
die Wirtschaftlichkeitsberechnung durch die Regierung:

KGR 300: 980.000 €/brutto
KGR 400: 420.000 €/brutto
KGR 500: 100.000 €/brutto
KGR 700: 300.000 €/brutto
Summe 300, 400, 500 und 700: 1.800.000 €/brutto

Kostenschätzung Architekt vom 17.07.2018 auf Basis der Ent-
wurfsplanung nach Kubikmeter umbauter Raum:

KGR 300: 1.072.810 €/brutto
KGR 400: 310.000 €/brutto
KGR 500: 98.050 €/brutto
KGR 700: 331.882 €/brutto
Summe 300, 400, 500 und 700: 1.812.772 €/brutto

Kostenberechnung Architekt vom 27.11.2018 auf Basis der Ein-
gabeplanung nach Gewerken und genauer Massenermittlung:

KGR 300: 1.262.448 €/brutto
KGR 400: 443.453 €/brutto
KGR 500: 89.525 €/brutto
KGR 700: 360.655 €/brutto
Summe 300, 400, 500 und 700: 2.156.081 €/brutto

Der Förderantrag vom 05.12.2018 wurde mit folgender Kos-
tenaufstellung mit 15% Sicherheitszuschlag auf Vorschlag der 
Regierung von Oberbayern gestellt:

KGR 300: 1.262.448 €/brutto +15%= 1.451.815,20 €/brutto
KGR 400: 443.453 €/brutto +15%= 509.971,52 €/brutto
KGR 500: 89.524,72 €/brutto
KGR 700: 360.654,67 €/brutto
Summe 300, 400, 500 und 700: 2.411.966,11 €/brutto

Kostenfeststellung nach den Abschluss der Maßnahme und 
abschließender Rechnungsstellung mit Stand vom 30.11.2020:
Hinweis: Für die Außenanlagen und Planer fehlen noch 
Schlussrechnungen, so dass bei den KGR 500 und 700 nur die 
zu erwartenden Restbeträge eingerechnet und gerundet wurde. 
Bis zur Sitzung sollen die abschließenden Zahlen vorliegen.

KGR 300: 1.293.214,76 €/brutto
KGR 400: 412.367,98 €/brutto
KGR 500: 110.000,00 €/brutto
KGR 700: 340.000,00 €/brutto
Summe 300, 400, 500 und 700: 2.155.582,74 €/brutto

Beschluss:
Der Gemeinderat hat Kenntnis vom Sachvortrag der Verwaltung 
und nimmt die Kostenfeststellung zur Kenntnis.
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Der Nettoenergiepreis hat sich z.B. bei der Eintarifmessung 
von bisher 4,385 ct/kWh auf nunmehr 5,838 ct/kWh (+ 33,1 %) 
erhöht.

Beschluss:
Die Gemeinde Neuching schließt den Stromliefervertrag für 
die kommunalen Liegenschaften und Anlagen in der Zeit vom 
01.01.2021 bis 31.12.2023 mit der SEW Stromversorgungs 
GmbH ab, nachdem vom bisherigen Versorger auch das wirt-
schaftlichste Angebot vorliegt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 14
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 0
Anwesende Mitglieder: 14

Feststellung Jahresrechnung 2019
gem. Art. 102 Abs. 3 GO

Sachvortrag:
Die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2019 ist zwischenzeit-
lich erfolgt und der Prüfbericht vom 24.11.2020 und die Stel-
lungnahme der Verwaltung wurden mit der Ladung zugesandt. 
Vom Rechnungsprüfungsausschuss werden keine Einwendun-
gen erhoben.
Haushaltsüberschreitungen über 3.500 EUR, Ausgaben

Bezeichnung Haushalts-
stelle

Haushalts-
ansatz
in EUR

Über-
schreitung
in EUR

Verzinsung
Gewerbesteuer-
rückzahlungen

0340.8410 1.300,- 7.085,00

Unterhalt Rathaus 0600.5000 3.500,- 3.556,31
Angestellte,
Kinderhaus

4640.4140 835.000,- 10.099,04

Löhne für tariflich
Beschäftigte

4640.4145 41.000,- 3.564,78

Beiträge zur
SV, Angestellte

4640.4440 168.000,- 4.480,65

Essensbedarf,
Kinderhaus

4640.6020 24.000,- 4.481,63

Anbau
Kinderkrippe

4640.9400 195.000,- 9.277,59

Zuführung an
allgem. Rücklage

9100.9000 730.155,- 1.932.452,87

(A) = außerplanmäßige Ausgabe
Der Rechnungsprüfungsausschuss stellt fest, dass die über-
planmäßigen Ausgaben des Jahres 2019 bereits in der Sitzung 
vom 04.08.2020 (TOP 9) durch den Gemeinderat genehmigt.
Vom Prüfungsausschuss konnten keine Unregelmäßigkeiten 
festgestellt werden.
Die Jahresrechnung 2019 kann festgestellt und die Entlastung 
erteilt werden.

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt den Prüfungsbericht der örtlichen 
Rechnungsprüfung zur Kenntnis. Die weiteren Ausführungen 
hinsichtlich des Ergebnisses der Jahresrechnung sind aus 
dem beiliegenden Prüfungsbericht, welcher Bestandteil dieses 
Beschlusses ist, zu entnehmen.
Die Jahresrechnung 2019 wird hiermit festgestellt (Art. 102 Abs. 
3 GO).

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 14
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 0
Anwesende Mitglieder: 14

Die einzelnen Abgabebeträge für

- Strom im Schwachlasttarif 0,61 ct/kWh
- Strom, nicht im Schwachlasttarif 1,32 ct/kWh
- Sondervertragskunden 0,11 ct/kWh

entsprechen dem derzeit gültigen gesetzlichen Höchstsatz.
Im bestehenden Konzessionsvertrag (§ 4 Nr. 2c) wurde für die 
Landwirte im Versorgungsgebiet eine ermäßigte Konzessions-
abgabe über einen Verbrauch von 5.000 kWh/a vereinbart.

Beim Hochtarif (nicht Schwachlast) 0,15 Ct/kWh,
beim Niedertarif (Schwachlast) 0,10 Ct/kWh

Der Konzessionsnehmer hat nun um Mitteilung bzw. Aktuali-
sierung der landw. Betriebe in ihrem Versorgungsgebiet gebe-
ten. Die bisherige Liste kann aus Gründen des Datenschutzes 
nicht zur Verfügung gestellt werden. Eine Unterstützung durch 
das Amt für Landwirtschaft scheidet ebenfalls aus Gründen des 
Datenschutzes aus. Der Verwaltung ist es damit nicht möglich 
eine qualifizierte Liste zu erstellen.
Die ermäßigte Konzessionsabgabe ist ca. 35 Jahre alt und 
diente ursprünglichen den Milchviehbetrieben. Hier wurde 
die Milch für die Kälber erwärmt. Nach Mitteilung des Bayer. 
Gemeindetages und der Energieversorger ist dieser Passus 
nicht mehr zeitgemäß. Deshalb ist im Konzessionsvertrag für 
das restliche Versorgungsgebiet bereits im Jahr 2015 dieser 
Absatz entfallen.
Die Verwaltung schlägt deshalb aus Gründen der Gleichbe-
handlung ab 01.01.2021 die Streichung von § 4 Nr. 2c) vor.

Beschluss:
Der Gemeinderat hat Kenntnis vom Sachvortrag der Verwal-
tung und stimmt der Änderung bzw. Streichung von § 4 Nr. 2c) 
des Konzessionsvertrags mit der Bayernwerk Netz GmbH, ab 
01.01.2021, zu.
Der erste Bürgermeister wird beauftragt, einen entsprechenden 
Nachtrag zu vereinbaren.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 12
Nein-Stimmen: 1
Persönlich beteiligt: 0
Anwesende Mitglieder: 13

Vergabe Strombezug kommunale Liegenschaften 
und Anlagen 2021 - 2023

Sachvortrag:
Zum 31.12.2020 endet der Stromlieferungsvertrag zwischen der 
SEW Stromversorgungs GmbH und der Gemeinde Neuching. In 
der Sitzung vom 31.05.2016 hat der Gemeinderat beschlossen, 
das die Gemeinde Neuching nicht an der Bündelausschreibung 
durch den Bayer. Gemeindetag teilnimmt. Die Gemeinde Neu-
ching hat gemäß VOB mindestens 3 Vergleichsangebote einzu-
holen.
Von der Verwaltung wurden 3 Angebote angefordert. Bis zum 
Abgabeschluss 26.11.2020, 16.00 Uhr sind folgende Angebote 
eingegangen:

Nettoenergiepreise Versorger 1 Versorger 2 Versorger 3
Eintarifmessung 5,838 ct/

kWh
Kein Angebot Kein Ange-

bot
Straßenbeleuch-
tung

5,374 ct/
kWh

Kein Angebot Kein Ange-
bot

Vergleichsberechnung bei Jahresverbrauch von 127.100 KWh 
(2019)

Verbrauch
in kWh

Versorger 1 Versorger
2 + 3

Eintarifmessung 45.600 2.662,13 € 0,00 €
Straßenbeleuch-
tung

88.500 4.755,99 € 0,00 €

Gesamt: 127.100 7.418,12 € 0,00 €
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Verkehrsüberwachung Neuching
Ergebnisse
27.01.2021

von bis Standort Richtung Fahrzeuge Verstöße
10:53 14:00 Oberneuching, Haupt-

straße i.H. Am Bründl
Ottenhofen 149 4

Gemessene Höchstgeschwindigkeit: 74km/h

von bis Standort Richtung Fahrzeuge Verstöße
14:51 18:00 Wolfsleben, Münchner 

Straße i.H. Birkenstraße
München 813 3

Gemessene Höchstgeschwindigkeit: 61 km/h

03.02.2021

von bis Standort Richtung Fahrzeuge Verstöße
11:03 14:03 Niederneuching, Moo-

sinninger Straße i.H. 
Forellenweg

Moosinning 249 5

Gemessene Höchstgeschwindigkeit: 61km/h

von bis Standort Richtung Fahrzeuge Verstöße
14:53 18:00 Wolfsleben, Münchner 

Straße i.H. Angerweg
München 499 15

Gemessene Höchstgeschwindigkeit: 76 km/h

Schulanmeldung Schuljahr 2021/22
Grund- und Mittelschule Finsing

Neufinsinger Str. 35, 85464 Finsing
Tel.: 08121/25005-0
Email: einschulung@schule-finsing.de
Homepage: www.schule-finsing.de

Bekanntmachung über die Schulanmeldung
Mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 werden alle Kinder 
schulpflichtig,

• die spätestens bis zum 30. Juni 2021 sechs Jahre alt 
werden.

• die zwischen 1. Juli und 30. September 2021 sechs 
Jahre alt werden (Einschulungskorridor) und deren Er-
ziehungsberechtigten den Beginn der Schulpflicht nicht 
auf das nächste Schuljahr verschieben.

• deren Erziehungsberechtigte bereits einmal den Be-
ginn der Schulpflicht verschoben haben.

• die bereits einmal von der Aufnahme in die Grundschu-
le zurückgestellt wurden (Zurückstellungsbescheid 
muss vorgelegt werden).

Alle Kinder, auf die die oben genannten Grundlagen zutref-
fen, durchlaufen das Einschulungs- und Anmeldeverfah-
ren an unserer Schule (auch alle Kinder aus dem Einschu-
lungskorridor).
Erziehungsberechtigte von Kindern, die zwischen dem 1. Juli 
und 30. September sechs Jahre alt werden, haben die Mög-
lichkeit, die Einschulung ihres Kindes auf das folgende Schul-
jahr zu verschieben. In diesem Fall müssen Sie dies bis spä-
testens 12. April 2021 der Schule schriftlich mitteilen (Formular 
auf der Homepage).
Bei Kindern, die zwischen dem 01. Oktober und dem 31. 
Dezember 2021 sechs Jahre alt werden, können die Erzie-
hungsberechtigten eine Schulaufnahme beantragen. Über 
den Antrag entscheidet die zuständige Grundschule.
Erziehungsberechtigte, welche die ihnen obliegende Anmel-
dung eines schulpflichtigen Kindes ohne berechtigten Grund 
vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen, können nach Art. 119 
Abs. 1 Nr. 1 BayEUG mit Geldbuße belegt werden.
Alle Informationen zum Einschulungs- und Anmeldeverfahren 
finden Sie zusätzlich auf unserer Homepage (www.schule-
finsing.de) unter dem Reiter Einschulung. 

Entlastung Jahresrechnung 2019
gem. Art. 102 Abs. 3 GO

Sachvortrag:
Die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2019 und die damit 
verbundene Feststellung der Jahresrechnung ist fristgerecht 
gem. Art. 102 Abs. 3 GO erfolgt.
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat keine Unstimmigkeiten 
in der Jahresrechnung 2019 festgestellt und dem Gemeinderat 
neben der erfolgten Feststellung auch die Entlastung der Jah-
resrechnung 2019 empfohlen.

Beschluss:
Der Bürgermeister wird an der Beratung und Beschlussfassung 
zu diesem Tagesordnungspunkt aufgrund Art. 49 GO wegen 
persönlicher Beteiligung ausgeschlossen. Für die Jahresrech-
nung des Haushaltsjahres 2019 wird nach den Bestimmungen 
des Art. 102 Abs. 3 GO die Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 13
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 1
Anwesende Mitglieder: 14

Gemeinderatssitzung Neuching
Am Dienstag, 02.03.2021, findet um 19:30 Uhr beim Neuwirt in 
Oberneuching eine öffentliche bzw. nichtöffentliche Sitzung des 
Gemeinderates Neuching statt, zu der hiermit eingeladen wird.
Die genaue Tagesordnung kann zeitnah der örtlichen Presse, 
den Anschlagtafeln der Gemeinde Neuching oder unserer Inter-
netseite (www.vg-oberneuching.de/Neuching/Gemeinderat/Ein-
ladungen) entnommen werden.

Bekanntmachung der Satzung zur 
Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Verwaltungskosten 
Gemeinde Neuching

Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wir-

kungskreis der Gemeinde Neuching
-Kostensatzung-

Vom 10. Februar 2021
Die Gemeinde Neuching erlässt aufgrund von Art. 20 des Kos-
tengesetzes und Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern folgende Satzung:

§ 1
Die Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für 
Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde Neu-
ching (Kostensatzung) vom 15.12.1994 wird wie folgt geändert:
§2 erhält folgende Fassung:

§2
Die Höhe der Gebühren bemisst sich nach dem Kommunalen 
Kostenverzeichnis (-KommKvz-) in der jeweils gültigen Fas-
sung, das Anlage zu dieser Satzung ist. Für Amtshandlungen, 
die nicht im Kostenverzeichnis enthalten sind, wir eine Gebühr 
erhoben, die nach dem Kostenverzeichnis bewerteten ver-
gleichbaren Amtshandlungen zu bemessen ist. Fehlt eine ver-
gleichbare Amtshandlung, so wird eine Gebühr von fünf bis 
fünfundzwanzigtausend EUR erhoben. Unberührt bleiben 
Gebührenregelungen, die schon in anderen Satzungen oder in 
Verordnungen getroffen sind.

§3
Diese Satzung tritt 1 Woche nach Bekanntmachung in Kraft.
Oberneuching, den 10.02.2021
Thomas Bartl
1. Bürgermeister
Gemeinde Neuching
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Für Amtshandlungen, die nicht im Kostenverzeichnis enthalten 
sind, wir eine Gebühr erhoben, die nach dem Kostenverzeich-
nis bewerteten vergleichbaren Amtshandlungen zu bemessen 
ist. Fehlt eine vergleichbare Amtshandlung, so wird eine Gebühr 
von fünf bis fünfundzwanzigtausend EUR erhoben. Unbe-
rührt bleiben Gebührenregelungen, die schon in anderen Sat-
zungen oder in Verordnungen getroffen sind.

§3
Diese Satzung tritt 1 Woche nach Bekanntmachung in Kraft.
Oberneuching, den 10.02.2021
Nicole Schley
1. Bürgermeisterin
Gemeinde Ottenhofen

Geburtstage März 2021 Ottenhofen
Wir gratulieren zum Geburtstag im März 2021
Fischer Elisabeth zum 88. Geburtstag
Meixner Elfriede zum 85. Geburtstag
Ludwig Ingeborg zum 84. Geburtstag
Hirler Dietlind zum 84. Geburtstag
Michalk Hans-Joachim zum 73. Geburtstag
Goliasch Anneliese zum 70. Geburtstag
Wagner Wolfgang zum 69. Geburtstag
Clausing Irmgard zum 67. Geburtstag
Werndl Peter zum 66. Geburtstag

Den Jubilaren unsere herzlichsten Glückwünsche.

Neuching NICHTAMTLICH 

Selbstgepresster Apfelsaft
Der Gartenbauverein Neuching verkauft selbstgepressten Apfel-
saft, bei Interesse bitte an Frau Schwirblat, Tel. 08123/81 37 
oder Frau Weinberger, Tel. 09123/87 48 wenden.
Der 5 Liter Beutel kostet ohne Karton 7 Euro und mit Karton 8 
Euro.
Die Vorstandschaft

Absage Repair-Café Finsing
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation entfällt das Repair-
Café Finsing am 20. Februar 2021ersatzlos.
Informationen über den nächsten Öffnungstermin und den Ver-
anstaltungsort finden Sie im Amtsblatt oder in der Tagespresse.
Bleiben Sie gesund.
Ihr Repair-Team

Beratungsstelle für Senioren
Die meisten älteren Menschen wollen zu Hause bleiben, auch 
wenn sie auf Hilfe angewiesen sind.

Sie möchten wissen, wie Sie oder ihre Angehörigen Unterstüt-
zung und Hilfe bekommen:
- im Alter
- bei Krankheit und Behinderung
- bei Pflegebedürftigkeit
Unser Angebot umfasst:
- Beratung zu Leistungen der Pflegeversicherung
- Beratung und Information zu pflegerischen Versorgungs-

möglichkeiten (auch im häuslichen Umfeld)

Welche Kommunen sind dabei:

Gemeinde Berglern Gemeinde Moosinning
Gemeinde Bockhorn Gemeinde Oberding
Gemeinde Buch am Buchrain Gemeinde Ottenhofen
Gemeinde Fraunberg Gemeinde Steinkirchen
Gemeinde Hohenpolding Gemeinde Taufkirchen/ Vils
Gemeinde Inning am Holz Gemeinde Sankt Wolfgang
Gemeinde Kirchberg Gemeinde Wörth
Gemeinde Langenpreising

Was macht der Pflegekrisendienst:

Schnelle & unkomplizierte med. Unterstützung bei Pflegeproble-
men (Notfall) am Patienten zuhause:
- Niederschwellige med. Unterstützung für die Bevölkerung
- Wiedereinweisungen in Klinik verhindern
- Keine Konkurrenz zu ehrenamtl. Strukturen
- Keine Konkurrenz zu Pflegediensten
- Unterstützung nur temporär (5 Tage)
- Hausbesuche mit ggf. Tätigkeit am Patienten

Aufgabe des Pflegekrisendienstes ist es eine ambulante, häus-
liche Behandlungs- und kleine Grundpflege im Sinne einer 
Krankenhausvermeidungspflege, sowie haushaltswirtschaftli-
che Grundleistungen durch qualifiziertes Personal temporär 
zu leisten, sobald kein anderer Dienst (wirtschaftlich und/ oder 
ehrenamtlich) dazu in der Lage ist. Diese Unterstützungsleis-
tung stellt keinen Ersatz für eine grundlegende ambulante oder 
stationäre Pflege dar.
Vernetzung:
Eine Vernetzung mit den ehrenamtlichen Strukturen sowie dem 
Sozialdienst bzw. Entlassungsmanagement im Klinikum Land-
kreis Erding und dem Pflegestützpunkt am Landratsamt Erding 
soll die Transparenz als auch die bestmögliche Versorgung der 
Patienten ermöglichen.

Gemeinderatssitzung Ottenhofen
Am Dienstag, 16.03.2021, findet um 19:30 Uhr in der Josef-
Vogl-Halle in Ottenhofen eine öffentliche bzw. nichtöffentliche 
Sitzung des Gemeinderates Ottenhofen statt, zu der hiermit ein-
geladen wird.
Die genaue Tagesordnung kann zeitnah der örtlichen Presse, 
den Anschlagtafeln der Gemeinde Ottenhofen oder unserer 
Internetseite (www.vg-oberneuching.de Ottenhofen/Gemeinde-
rat/Einladungen) entnommen werden.

Bekanntmachung Satzung zur 
Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Verwaltungskosten 
Gemeinde Ottenhofen

Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wir-

kungskreis der Gemeinde Ottenhofen
-Kostensatzung-

Vom 10. Februar 2021
Die Gemeinde Ottenhofen erlässt aufgrund von Art. 20 des Kos-
tengesetzes und Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern folgende Satzung:

§ 1
Die Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für 
Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde 
Ottenhofen (Kostensatzung) vom 15.12.1994 wird wie folgt 
geändert:
§2 erhält folgende Fassung:

§2
Die Höhe der Gebühren bemisst sich nach dem Kommunalen 
Kostenverzeichnis (-KommKvz-) in der jeweils gültigen Fas-
sung, das Anlage zu dieser Satzung ist. 
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Krieger-, Soldaten,  
und Kameradschaftsverein 
Ottenhofen e.V.

Aufgrund der anhaltenden Beschränkungen durch die Corona-
pandemie wird unsere für März 2021 angesetzte Jahreshaupt-
versammlung, auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.
Sobald wieder größere Veranstaltungen stattfinden dürfen, wer-
den wir einen neuen Termin rechtzeitig bekannt geben.
Bleiben Sie gesund.
Die Vorstandschaft

Kirchliche Nachrichten

Evangelisch-Lutherische 
Kirchengemeinde Erding

Evang.-Luth. Pfarramt, Dr.-Henkel-Str. 10, 85435 Erding
Telefon 08122/9998090, Telefax 08122/9998099

Bitte informieren Sie sich über aktuelle Gottesdienste und Ange-
bote auf unserer Homepage www.ev-kirche-erding.de

Evang.-Luth. Pfarramt 
Philippuskirche

Martin-Luther-Str. 22, 85570 Markt Schwaben,
Tel 08121/40040, FAX 46945
Pfarrer Fuchs – Tel.: 0 81 21/ 250 70 45
Pfarrerin Kühn (Montag – Mittwoch) – Tel.: 0 81 21/4 76 94 02
Büro: Mo, Di, Mi, Fr 9 - 12 Uhr (Susanne Kleinheins)

Sonntag, 21.02. Invocavit
10.00 Uhr Gottesdienst sowie Konfirmandenvorstellung der 

Gruppe von Rel.-Päd. Scheyerer via Homepage 
www.marktschwaben-evangelisch.de

Sonntag, 28.02. Reminiscere
10.00 Uhr Gottesdienst
Freitag, 5.03.
18.00 Uhr Ökum. Weltgebetstag in der Kath. Kirche St. Mar-

garet
19.00 Uhr Weltgebetstag auf Bibel TV

Um sicher einen Platz in der Kirche zu haben, bitten wir um 
Anmeldung im Pfarramt unter Tel.: 0 81 21/4 00 40 (auch auf 
AB möglich oder per Mail pfarramt@marktschwaben-evan-
gelisch.de). Gerne können Sie aber auch spontan am Gottes-
dienst teilnehmen, soweit Plätze frei sind. Bitte denken Sie an 
eine FFP2 Maske.
Ob Abendmahl gefeiert werden kann, entscheidet der Kirchen-
vorstand aufgrund der aktuellen Entwicklung. Alle Informatio-
nen, Gottesdienste und Kindergottesdienste zum Anhören und 
Mitmachen, Seelsorgeangebote und den Gemeindebrief bis ein-
schließlich Mai 2021 finden Sie außerdem auf unserer Home-
page unter
www.marktschwaben-evangelisch.de

Katholischer Pfarrverband  
St. Anna im Moosrain

Bitte beachten Sie, dass angekündigte Gottesdienste und Ter-
mine in der Pandemie kurzfristig geändert werden oder gar aus-
fallen können. Den aktuellen Hinweis dazu finden Sie auf der 
Homepage und in den Schaukästen des Pfarrverbandes.
Beachten Sie bitte: FFP2-Maskenpflicht und kein Gemeindege-
sang während des gesamten Gottesdienstes

- Vermittlung von geeigneten Hilfen bei der Alltagsbewältigung
- Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen und Formularen
- Information zur Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
- Längerfristige Begleitung durch „Betreutes Wohnen zu 

Hause“

Beratung ist mehr als Information! Ganz individuell helfen wir 
Ihnen, die bestmögliche Versorgungsform zu finden und die 
bürokratischen Hürden auf dem Weg dorthin zu überwinden. 
Die Beratung ist kostenfrei, erfolgt neutral, trägerübergreifend 
und unter Wahrung der Schweigepflicht.
Beratungen können unter Beachtung der Hygienerichtlinien im 
Seniorenbüro stattfinden. (Abstand, Mundschutz) - telefoni-
sche Voranmeldung erforderlich!!

Seniorenzentrum Finsing:
Beratungen können im Moment nur mit telefonischer Voranmel-
dung stattfinden!!
Tel.:08122/95834-20 oder 08121/256256
E-Mail: bwzh-oberding@pflegesterngmbh.de
Bürozeiten im Seniorenzentrum Oberding:
Beratungen können im Moment nur mit telefonischer Voranmel-
dung stattfinden!!
Montag/Mittwoch/Donnerstag jeweils von 9°°-12°°Uhr und nach 
Vereinbarung
Tel.: 08122 / 95834-20
Viele Grüße und bleiben Sie gesund!
Ihr Pflegesternteam

Ottenhofen NICHTAMTLICH 

DJK Ottenhofen - Hallensport
Online-Sportkurse auf einen Blick:
Sonntag - 17.00-18.00 Uhr - 60 Minuten Zumba
Dienstag - 18.00 - 18.45 Uhr - 45 Minuten Pilates
Mittwoch - 17.45 - 18.35 Uhr - 50 Minuten Funktionelles Training
Donnerstag - 18.00 - 18.45 Uhr - 45 Minuten Intensiv Workout
Freitag - 08.30 - 09.15 Uhr - 45 Minuten Bodystyling
Freitag - 16.00 - 16.45 Uhr - 45 Minuten Beckenbodentraining
Freitag - 17.00 - 18.00 Uhr - 60 Minuten Qi Gong
Samstag - 16.00 - 16.45 Uhr - 45 Minuten Bodystyling
Alle Details zum Starten der Kurse unter:
www.djk-ottenhofen.de

Jahreshauptversammlung der 
Freiwilligen Feuerwehr Ottenhofen

Wegen Corona muss die für 5. März geplante Jahreshaupt-
versammlung der Freiwilligen Feuerwehr auf voraussichtlich 
14. Mai verschoben werden. Eine Einladung wird Ihnen hierfür 
rechtzeitig zugestellt.
Die Vorstandschaft

Garten- und Heimatfreunde 
Ottenhofen e.V.

Corona-bedingt sind auch wir gezwungen, unsere Jahreshaupt-
versammlung bis auf weiteres zu verschieben. Wir werden sie 
baldmöglichst nachholen.
Es ist Tradition, zu Jahresbeginn in einem gemeinsamen Got-
tesdienst unserer verstorbenen Mitglieder zu gedenken. Da dies 
nur in begrenzter Teilnehmerzahl möglich wäre, werden wir in 
diesem Jahr auf ihren Gräbern eine Kerze anzünden.
Bleibt gesund und bis bald,
die Vorstandschaft.
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Bitte passen Sie Ihre Kleidung kühleren Temperaturen an. 
Gerne können Sie auch ein Sitzkissen für Sie mitbringen und 
danach wieder mit nach Hause nehmen.
Die Gottesdienste am Werktag sind ganz ohne Anmeldung. 
Über die reduzierte Platzanzahl kommen wir jedoch nicht 
umhin. Die Bezeichnung finden Sie hinter dem Eintrag in der 
Gottesdienstordnung mit *OA
(*OHNE ANMELDUNG)! Ordner werden Ihnen in jedem Fall 
behilflich sein.

Caritas-Frühjahrssammlung 2021:
Bedingt durch die Corona-Pandemie findet im ganzen Pfarr-
verband St. Anna im Moosrain, die diesjährige Caritas-Früh-
jahrssammlung als Briefsammlung statt. Nähere Informatio-
nen entnehmen Sie bitte dem Brief, der Ihnen in den nächsten 
Tagen zugeht. Gerade in dieser Zeit trifft es die ohnehin schon 
Benachteiligten besonders schwer. Und auch unsere Caritas 
hat schwer zu kämpfen.
Deshalb unsere besondere Bitte an Sie: Werfen Sie die Briefe 
nicht einfach weg, sondern helfen Sie durch Ihre Banküberwei-
sung unserer Caritas.
Gerne können sie aber auch am Caritas-Sonntag, den 28.Feb-
ruar bei der Kirchenkollekte Ihren Beitrag leisten.
Dafür schon jetzt ein herzliches „Vergelt’s Gott“!

Ottenhofen:
Das Pfarrbüro Ottenhofen ist am Mittwoch, den 17.02., 24.02. 
und 03. März 2021 geschlossen!

Osterpfarrbrief:
Die Pfarrbriefredaktion gibt bekannt, dass der Osterpfarrbrief 
2021 erstellt wird. Bitte schicken Sie Artikel und Beiträge, die im 
Osterpfarrbrief erscheinen sollen, bis spätestens 28. Februar 
2021 (Redaktionsschluss) an folgende E-Mailadresse: Pfarr-
brief@st-anna-moosrain.de
Die Hauptredaktion liegt dieses Mal in Eichenried bei Frau Car-
men Spitzl.

Neuching – Kirchenfriedhöfe – Gebührenbescheid:
Für die Nutzungsberechtigten einer Grabstelle auf den Kirchen-
friedhof in Ober- und Niederneuching ergehen derzeit Gebüh-
renbescheide in Höhe von 25,00 € für den Zeitraum vom 01. 
Mai 2020 bis 30. April 2021.
Aufgrund einer Umstellung in der Verwaltung auf ein neues 
Friedhofsprogramm wurden die Grabgebühren im April 2020 mit 
den vorliegenden erteilten Einzugsermächtigungen nicht mehr 
abgebucht. Zudem wird zukünftig die Grabgebühr über mehrere 
Jahre im Voraus erhoben. Diese Änderung wird im Rahmen 
einer neuen Friedhofs- und Gebührenordnung im Jahr 2021 
umgesetzt werden.

Fastenkalender: „Begegnung +“   
- Impulse für die Fastenzeit

Unter der Überschrift „Begeg-
nung +“ finden Sie mittwochs 
und sonntags auf der Home-
page des Dekanats Erding
(https://www.erzbistum-muen-
chen.de/pfarrei/dekanat-erding) 
Impulse für die Fastenzeit (von 
Palmsonntag bis Ostermontag 

täglich). Auf dem Weg zum Osterfest sollen Texte, Bilder und 
Lieder zum Nachdenken und Innehalten anregen und einladen.
Gestaltet wurden die Impulse von Seelsorger/innen aus dem 
Landkreis Erding.

Samstag, 20.02., Samstag der 6. Woche im Jahreskreis
Eichenried 18:00 1. Sonntagsmesse

(Anmeldung erwünscht)
f. + Eltern Anton u. Therese Pfanzelt, 
Großeltern u. Verwandte

Sonntag, 21.02., 1. FASTENSONNTAG
1. Lesung: Gen 9, 8-15, 2. Lesung: 
1Petr 3, 18-22, Evangelium: Mk 1, 
12-15

Moosinning 09:00 Heilige Messe (Anmeldung erwünscht)
Pfarrgottesdienst f. alle Lebenden u. 
Verstorbenen d. Pfarrverbands

Oberneuching 10:30 Heilige Messe (Anmeldung erwünscht)
Unterschwillach 17:30 Heilige Messe (Teilnahme nur mit 

Anmeldung)
f. + Ehemann, Sohn u. Bruder Ludwig 
Kiesle

Mittwoch, 24.02., HL. MATTHIAS, Apostel
Eicherloh 19:00 Heilige Messe (OA*)
Donnerstag, 25.02., Hl. Walburga, Äbtissin
Niederneuching 19:00 Heilige Messe (OA*)
Samstag, 27.02., Samstag der 1. Fastenwoche
Eichenried 18:00 1. Sonntagsmesse

(Anmeldung erwünscht)
Sonntag, 28.02., 2. FASTENSONNTAG – „Caritas-Frühjahrs-
sammlung“ (Kirchenkollekte)

- Zählung der Gottesdienstbesucher -
1. Lesung: Gen 22, 1-2. 9a. 10-13. 
15-18, 2. Lesung: Röm 8, 31b-34, 
Evangelium: Mk 9, 2-10

Moosinning 09:00 Heilige Messe
(Anmeldung erwünscht)
Pfarrgottesdienst f. alle Lebenden u. 
Verstorbenen d. Pfarrverbands
f. + Johann Maier zum 1. Todestag

Oberneuching 10:30 Heilige Messe
(Anmeldung erwünscht)
f. + Eltern Leni u. Ludwig Widl zum 
Jahrtag

Unterschwillach 17:30 Heilige Messe
(Teilnahme nur mit Anmeldung)

Mittwoch, 03.03., Mittwoch der 2. Fastenwoche
Eicherloh 19:00 Heilige Messe (OA*)
Donnerstag, 04.03., Hl. Kasimir, Königssohn
Niederneuching 19:00 Heilige Messe (OA*)
Freitag, 05.03., Freitag der 2. Fastenwoche
Eicherloh 17:00 Kreuzweg (OA*) - Bitte Gotteslob mit-

bringen!
Niederneuching 17:00 Kreuzweg (OA*) - Bitte Gotteslob mit-

bringen!
Moosinning 19:00 Wortgottesfeier zum Weltgebetstag der 

Frauen (OA*)
(Geschlossener Teilnehmerkreis aus 
Mitgliedern der Frauengemeinschaften 
MO, ER, EL)
Die Vollversammlung findet an diesem 
Tag nicht statt. Näheres erfahren die 
Mitglieder von der Vorstandschaft.

Pfarrnachrichten
Gottesdienste:
Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten im ganzen Pfarrver-
band St. Anna im Moosrain.
Eine vorherige Anmeldung auf der Homepage des Pfarrverban-
des wäre wünschenswert und ist möglich über:
https://www.st-anna-moosrain.de
Eine Anmeldung über die Pfarrbüros ist leider nicht möglich, 
gerne aber können Sie ohne Anmeldung kommen, jedoch gibt 
es keine Gewähr eines freien Platzes.
Hinweis: Die Kirchentüren werden mit Beginn des Gottesdiens-
tes geschlossen und die Heizung abgeschaltet. 

Familienanzeigen!
Teilen Sie es in Ihrer Heimat- und  

Bürgerzeitung mit – einfach bequem 

ONLINE BUCHEN:  anzeigen.wittich.de
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FLY&HELP „Stars unter Afrikas 
Sternen“ erfolgreich.
Sänger Mickie Krause und Peter Wackel haben bei-
de ein gutes Herz für Kinder. Für die Reiner Meutsch 
Stiftung FLY & HELP gaben Sie ein Charity-Konzert in 
Windhoek und besuchten Schulprojekte bei dem Volk 
der Ovahimba im Kaokoveld. 

Hört man „Namibia“, dann denkt man an Bilder der Sos-
susvlei Wüste, unendliche afrikanische Weiten, Giraffen, 
bunte Häuser in Lüderitz und die ehemalige Kolonialstadt 
Swakopmund. Die Idee, dort das Konzert „Stars unter 
Afrikas Sternen“ für den guten Zweck zu veranstalten, 
entstand vor zwei Jahren. 

Die Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP setzt sich welt-
weit für die Bildung von Kindern ein. Alleine in Namibia 
konnten durch Spendengelder bereits über 50 Schulbau-
projekte in den letzten 11 Jahren realisiert werden. 

Aus einem größeren Konzert auf dem Midgard Country Es-
tate in der Nähe von Windhoek wurden drei kleine - denn 
natürlich gelten auch in Namibia strenge Corona-Regeln, 
sodass pro Konzert nur maximal 50 Personen auf Abstand 
teilnehmen durften. Die Stimmung war grandios und alle 
Gäste –viele deutschstämmige Namibier und auch einige 
Reisende aus Deutschland – haben das Event mit ihren 
Lieblingsstars sehr genossen! 

In den Tagen nach dem Konzert reisten die Künstler ge-
meinsam mit FLY & HELP und weiteren Spendern auf eige-
ne Kosten per Buschflugzeug ins 900 Kilometer entfernte 
Kaokoveld, um sich vor Ort ein Bild von den Stiftungspro-
jekten zu machen. In der Projektregion lebt größtenteils 
das traditionelle Halbnomaden-Volk der Ovahimba. Eine 
Schule hat ein Einzugsgebiet von bis zu 50 Kilometern. 
Die Kinder schlafen meist vor den Schulen, die aus Stroh- 
oder Blechhütten bestehen, auf dem Boden und kehren 
nur in den Ferien zu ihren Eltern zurück, weil der Weg an-
sonsten zu weit ist. Die Reiner Meutsch Stiftung baut dort 
Schulgebäude und Schlafsäle für die Kinder. 

Und Reiner Meutsch freut sich: „Es ist wunderbar, solch 
treue Unterstützer wie Peter und Mickie an der Seite mei-
ner Stiftung zu haben! In den nächsten Monaten wird 
im Kaokoveld eine neue Mickie-Krause-Schule sowie 
eine Peter-Wackel-Schule in Okahandja entstehen! Das 
schenkt vielen weiteren hundert Kindern eine Zukunft! 

Mehr Information: www.fly-and-help.de

Bild: © Kevin Drewes / FLY & HELP

ANZEIGE

MACH MIT!
VORFREUDE...

URLAUB IN 
DER HEIMAT 

24 REISEMAGAZINE
VON DER OSTSEE 

BIS INS CHIEMGAU
Warum in die Ferne schweifen? 

Mecklenburger Seenplatte, Thüringen, 
Dübener Heide, Rhön, Mosel, Bernkastel-Keus, 

Hessen, Rennsteig, Sachsen uvm.  
warten darauf von Ihnen entdeckt zu werden. 
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Zum Beispiel
FRÄNKISCHE

SCHWEIZ
GÄSTEJOURNAL

Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG Foto: fotolia.com / lightwavemedia

Besondere Tage

besonders ehren.

Ihre Geburtstags-Anzeige.

Anzeige online aufgeben 
wittich.de/geburtstag

Gerne auch telefonisch unter Tel. 09191 7232-0

Ihr Partner für massgeschneIderte anzeIgen!
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Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn beantwortet mit 

seinen Gästen Ihre Fragen rund um 
die Corona-Schutzimpfung im 

Livestream am 20.2. um 14.00 Uhr auf 
ZusammenGegenCorona.de/live

LIVE 
TALK

#ÄrmelHoch – das Update zur Corona-Schutzimpfung

IMPFSTOFFE FÜR 
DEUTSCHLAND 

Rund 3,3 Millionen Impfungen sind in den ersten sechs Wochen bereits durchgeführt worden – 
rund 1 Million Menschen haben auch schon ihre Zweitimpfung erhalten (Stand: 8. Februar 2021). 
Noch ist der Impfstoff knapp. Aber alle produzierenden Unternehmen, die EU, der Bund, 
die Länder und die vielen Menschen aus den Gesundheitsberufen geben alles und krempeln 
die #ÄrmelHoch – damit wir schneller impfen können. 

Impfstart 
27.12.2020

Frühling 
2021

Sommer 
2021

Februar 
2021

1.
Etappe 

2.
Etappe 

3.
Etappe 

Ziel 
erreicht.

Durch hohe 
Impfquote 

alle schützen: 

Herdenimmunität 
erreichen

Impfangebot für 
· alle älteren Menschen 
·  exponierte Berufe 

(insbesondere Gesundheits- 
und P� egeberufe)  

·  Menschen mit bestimmten 
Vorerkrankungen

Impfangebot für 
alle Erwachsenen

Impfangebot für 
·  Bewohner:innen von 

P� egeheimen 
· über 80-Jährige

Lieferung der drei Impfstoffe im 1. Quartal
Gesamtmengen Deutschland aus EU-Bestellungen, gemäß Planzahlen der Hersteller, 
abhängig von Einhaltung der geplanten Liefertermine

Durch die Zulassung des 
Impfstoffes von AstraZeneca 
können im Februar rund
1,7 Mio. Menschen zusätzlich 
ihre Erstimpfung erhalten.

BioNTech/P� zer
≈ 10,3 Mio.

Moderna
≈ 1,8 Mio.

AstraZeneca
≈ 5,6 Mio.

+

Der Etappenplan 2021: Wer wird wann geimpft?

Fragen & Antworten, Videos, Downloads und 
Newsletter unter Corona-Schutzimpfung.de

Stellen Sie Ihre Fragen beim kostenfreien 
Info-Telefon unter 116 117

Bleiben Sie auf dem Laufenden:

 bmg.bund
 bmg_bund

 Bundesministerium für Gesundheit
 bundesgesundheitsministerium
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Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

09191 72 32 88 LW  erdruck de

Deutscher Hersteller 
(kein chinesisches Billigprodukt)

Deutsche Zulassung

Medizinische Zulassung

4-lagig

Zerti  zierung  
D  E  4 - , 
EU 4 , 
CE

Jetzt online bestellen unter www.LW-FLYERDRUCK.de

FFP2  
Masken
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LINUS WITTICH präsentiert

VORFREUDE!
URLAUB IN 
DER HEIMAT

NEU 2021 
Reisejournal 
Brandenburg
Brandenburg, die Umlandregion 
der Bundeshauptstadt Berlin. 
Hier finden Sie alles, was Ihr 
Herz begehrt.

treffpunktdeutschland.de/ 
reisemagazine

Bildnachweis: © Bayerische Schlösserverwaltung www.schloesser.bayern.de, © Füssen Tourismus und 
Marketing / www.guenterstandl.de, ©  Burghauser Touristik, © Bayerische Schlösserverwaltung www.
schloesser.bayern.de, Congress-Tourismus-Würzburg, A. Bestle, @ www.guenterstandl.de Quelle: Kemp-
ten Tourismus, Tourismusverband Liebliches Taubertal / Peter Frischmuth

NEU 
TREFFPUNKT 
DEUTSCHLAND APP
Ab sofort können Sie die Treff-
punktDeutschland App in den App-
Stores von Apple und Google ko-
stenos herunterladen. Sie brauchen 
danach die Links in unseren Artikeln 
nicht mehr mühsam abtippen. Kli-
cken Sie in der App auf die Rubrik  
UNSERE TIPPS. Dort finden Sie alle 
Links. Einfach anklicken und schon 
sind Sie beim Artikel.

Liebliches Tau-
bertal - 2.200 
km Radtouren 
Die Ferienlandschaft „Lieb-
liches Taubertal“ ist ein 
bundesweit beliebtes Ziel 
für Fahrradfahrer. Aus rund 
2.200 km Radtourenvor-
schlägen können Fahr-
radfahrer ihre persönliche 
Tour auswählen. Highlight 
ist der rund 100 Kilometer 
lange Radweg „Liebliches 
Taubertal – Der Klassiker“ 
von Rothenburg ob der 
Tauber bis Wertheim am 
Main. Dieser Radweg wird 
ununterbrochen seit 2009 
vom Allgemeinen Deutschen 

Fahrradclub mit fünf Sternen 
bewertet. In Wertheim führt 
der Mainradweg durch die 
Ferienlandschaft. Daneben 
bestehen Themenradwe-
ge wie die Wein-Radreise 
oder der Main-Tauber-
Fränkische-Rad-Achter. 
Die Regiotouren enthalten 
interessante Rundfahrten für 
E-Bike und Pedelecfahrer, 
zum Beispiel den Grün-
kernradweg. Elektrofahr-
räder können im „Lieblichen 
Taubertal“ an 10 Stellen 
ausgeliehen, und der Akku 
kann an 79 Stationen auf-
getankt werden.

treffpunktdeutschland.de/
liebliches-taubertal

Radelzug Radler im Weinberg

Tipps Burgen & Schlösser

Kaiserburg Nürnberg 
treffpunktdeutschland.de/nuernberg

Schloss Neuschwanstein
treffpunktdeutschland.de/fuessen

Schloss Ehrenburg 
treffpunktdeutschland.de/coburg

Festung Marienberg
treffpunktdeutschland.de/wuerzburg

Aber es gibt noch mehr zu entdecken. 
Mehr als 200 Orte, 65 Regionen, 80 
Reiseführer, 20 Reisemagazine, 10 
Themen-Guides, 600 Events, 500 Se-
henswürdigkeiten. Das Angeot wächst 
täglich. Einach den QR-Code scan-
nen. App installieren. Los gehts.

treffpunktdeutschland.de/app

Kempten. Immer 
eine Reise wert
Kempten gilt als lebendige und 
geschichtsträchtige Metropo-
le des Allgäus. Einerseits blickt 
die Stadt auf über 2.000 Jahre 
Stadtgeschichte zurück, ande-
rerseits zeigen der prall gefüllten 
Veranstaltungskalender, attrakti-
ve Gastronomie- und Shopping-
angebot die moderne Seite. 

treffpunktdeutschland.de/kempten
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Zuhause in Ottenhofen.
Sie träumen schon lange von den eigenen vier Wänden? 
Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, diesen Traum zu verwirklichen. 
Im Baugebiet Ottenhofen Süd weist die Gemeinde Oberneuching zwei 
Doppelhäuser aus.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Verwirklichung Ihrer Wohnträume 
mit unseren individuellen Finanzierungsangeboten. Profi tieren Sie von 
attraktiven Förderdarlehen und zinsgünstigen KfW-Förderprogrammen. 

Lassen Sie sich beraten und sichern Sie sich gleich Ihre Finanzierungs-
zusage für Ihre Bewerbung!

Nikolaus Gruicin
Leiter Beratungscenter 
Erding Westpark

Anke Könik
Leiterin Filiale 
Neufi nsing

Termin vereinbaren:

info@spked.de

08122 5511-0

Carmen Engel

Ihr Verkaufsinnendienst

Wie kann ich Ihnen helfen?

Tel.: 09191 723260
Fax. 09191 723242

c.engel@wittich-forchheim.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich bin für Sie da...

www.die-baumexperten.de
Gartenpflege ✔
Wurzelstockfräsen ✔
Problemfällung ✔
Fa. Hans Lachner, Tel. 089 900 59 770

Schnell
Zuverlässig
Preiswert

Die

Baumexperten

FRÜHLINGS-
AKTION JETZT

ANZEIGENSCHALTEN!

3 +1 
ANGEBOT *ANGEBOT *

Telefon: (09191) 72 32 - 60
E-Mail:  c.engel@wittich-forchheim.de 
*   4 Anzeigen schalten und nur 3 bezahlen. Die Ausgaben sind je frei wählbar. 
(ausgeschlossen Oster- und Weihnachtsanzeigen) Angebot nicht kombinierbar mit Rabatten 
sowie bestehenden Aufträgen und nur bis zum 30.4.2021.
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